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Regeste

Regeste Raumplanung; Ausnahmebewilligung. 1. Art. 34 RPG, Art. 24 Abs. 2 RPG:
selbständiges kantonales Recht. Nach Art. 34 RPG ist auch die Verletzung kantonalen
Rechts aus dem Anwendungsbereich von Art. 24 RPG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zu rügen (E. 2). 2. Art. 24 Abs. 2 RPG; Bundesrecht, kantonales Recht. In dem eine
Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 Abs. 2 RPG betreffenden Verfahren ist zu prüfen, ob
die bundesrechtlichen und die sich an den bundesrechtlichen Rahmen haltenden
kantonalrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind (E. 2). 3. Art. 24 Abs. 2 RPG, teilweise
Änderung. Für die Beurteilung einer teilweisen Änderung sind die realen Nutzflächen und
Rauminhalte einander gegenüberzustellen. Massgebend sind die gesamten Umstände und
nicht nur die erklärten Absichten des Bauwilligen. Die Vergrösserung eines Ferienhauses
um rund einen Drittel ist nicht mehr eine geringfügige Erweiterung i.S. von Art. 24 Abs. 2
RPG (E. 3).

Regeste Aménagement du territoire; autorisation exceptionnelle. 1. Art. 34 LAT, art. 24 al.
2 LAT: droit cantonal autonome. Selon l'art. 34 LAT, la violation du droit cantonal contenu
dans le champ d'application de l'art. 24 LAT doit également être invoqué par la voie du
recours de droit administratif (consid. 2). 2. Art. 24 al. 2 LAT; droit fédéral, droit cantonal.
Dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 al. 2
LAT, il faut examiner si les conditions fédérales, ainsi que les conditions cantonales
contenues dans le champ d'application du droit fédéral, sont remplies (consid. 2). 3. Art. 24
al. 2 LAT, transformation partielle. Pour évaluer une transformation partielle, il faut
comparer les surfaces utilisables et les volumes réels les uns aux autres. Toutes les
circonstances, non seulement les intentions déclarées du constructeur, sont déterminantes.
L'agrandissement d'une maison de vacances d'environ un tiers n'est plus un agrandissement
minime au sens de l'art. 24 al. 2 LAT (consid. 3).

Regesto Pianificazione del territorio; autorizzazione eccezionale. 1. Art. 34 LPT, art. 24
cpv. 2 LPT: diritto cantonale autonomo. Secondo l'art. 34 LPT, anche la violazione del
diritto cantonale emanato nell'ambito di applicazione dell'art. 24 LPT dev'essere invocata
mediante ricorso di diritto amministrativo (consid. 2). 2. Art. 24 cpv. 2 LPT; diritto
federale, diritto cantonale. Nella procedura di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT va esaminato se siano adempiute le condizioni del diritto
federale e quelle stabilite dal diritto cantonale entro i limiti del diritto federale (consid. 2). 3.
Art. 24 cpv. 2 LPT, trasformazione parziale. Per apprezzare una trasformazione parziale
occorre comparare le superficie utilizzabili e i volumi reali prima e dopo la prevista
trasformazione. Determinanti sono tutte le circostanze, non soltanto le intenzioni dichiarate
da chi intende costruire. L'ingrandimento di una casa di vacanza di circa un terzo non
costituisce più un ingrandimento minimo ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT (consid. 2).



Erwägungen

E. 2
Das zu vergrössernde Ferienhaus liegt unstreitig ausserhalb einer Bauzone und fällt
demnach für eine ordentliche Bewilligung nach Art. 22 RPG ausser Betracht. Für das
zonenwidrige Bauvorhaben ist daher eine Bewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich. Zu
prüfen ist zunächst, ob das Bauvorhaben BGE 112 Ib 94 S. 96 unter Art. 24 Abs. 1 oder
Abs. 2 RPG fällt. Kann es nicht einem der privilegierten Tatbestände von Art. 24 Abs. 2
RPG zugeordnet werden, so ist es wie ein Neubau gemäss Art. 24 Abs. 1 RPG zu
behandeln. Nach der Vorschrift von Art. 24 Abs. 2 RPG kann das kantonale Recht
gestatten, Bauten und Anlagen zu erneuern, teilweise zu ändern oder wieder aufzubauen,
wenn dies mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist. Ob ein Bauvorhaben
unter Art. 24 Abs. 2 RPG fällt, beurteilt sich ausschliesslich nach dieser Vorschrift.
Erneuerung, teilweise Änderung und Wiederaufbau sind bundesrechtliche Begriffe. Sie
stellen die Grenze für Bewilligungen nach Art. 24 Abs. 1 und Art. 24 Abs. 2 RPG dar. Das
kantonale Recht kann diese bundesrechtlichen Begriffe nicht - wie das Verwaltungsgericht
anscheinend meint - im Sinne einer Erweiterung näher definieren. Das kantonale Recht
kann nur bestimmen, ob und allenfalls inwieweit bauliche Massnahmen innerhalb des
bundesrechtlich begrenzten Rahmens im Sinne von Art. 24 Abs. 2 RPG bewilligt werden
dürfen. Dabei kann es den bundesrechtlich begrenzten Rahmen zulässiger Baumassnahmen
enger festlegen ( BGE 108 Ib 54 E. 3b und c; 108 Ib 361 E. 3a; 107 Ib 240 E. 2b). Für die
Rüge, es sei das in Art. 24 RPG enthaltene Bundesrecht verletzt worden ( Art. 104 OG ), ist
gemäss Art. 34 Abs. 1 RPG die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht
gegeben. Die Regierung macht geltend, zum Bundesrecht gehörten auch die zum Vollzug
von Art. 24 RPG erlassenen kantonalen Ausführungsvorschriften. Zwar trifft zu, dass der
kurze Kommentar in der Botschaft des Bundesrates vom 27. Februar 1978 zum RPG (BBl
1978 I S. 1032, Art. 35) in diesem Sinne missverstanden werden kann. Doch ist zu
präzisieren, dass nicht sämtliche kantonalen Vorschriften, die vom RPG veranlasst
geschaffen worden sind, durchwegs als unselbständige Ausführungsbestimmungen
angesehen werden können. Das von den Kantonen im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 RPG
erlassene, das Bundesrecht im Kanton konkretisierende Recht wird vom Bundesgericht als
Ergänzungsrecht, mithin als selbständiges kantonales Recht anerkannt ( BGE 108 Ib 54 E.
3b und 55 E. 3c). Dies hat jedoch nicht - wie in BGE 105 Ib 108 E. 1c beschrieben - eine
Gabelung des Rechtsweges zur Folge. Nach der Spezialordnung in Art. 34 RPG kann auch
die Verletzung kantonalen Rechts aus dem Anwendungsbereich von Art. 24 RPG mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden ( BGE 107 Ib 234 E. 1a). Im Rahmen einer
auf Art. 24 Abs. 2 RPG gestützten Beschwerde hat das Bundesgericht somit nicht nur die
von dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zu überprüfen, sondern gegebenenfalls
auch, ob sich das kantonale Recht an den bundesrechtlichen Rahmen hält und schliesslich
ob die von der letzten kantonalen Instanz vorgenommene Gesetzesanwendung dem
Bundesrecht und dem einschlägigen kantonalen Recht genügt. Soweit selbständiges BGE
112 Ib 94 S. 97 kantonales Recht in Frage steht, beschränkt sich das Bundesgericht indessen
auf Willkürprüfung.

E. 3
Das Ferienhaus auf Parzelle Nr. 702 enthält einen Wohnraum mit Kochnische, drei
Schlafzimmer und ein WC mit Dusche. Seine Bruttogeschossfläche beträgt 69 m2. Die
Beschwerdegegnerin beabsichtigt, ihr Haus an der Südseite zu erweitern. Dadurch soll der



Wohnraum um 17 m2 Fläche vergrössert werden. Östlich anschliessend soll eine
unterkellerte Terrasse errichtet werden. Das Verwaltungsgericht hat dieses Bauvorhaben als
teilweise Änderung gemäss Art. 24 Abs. 2 RPG anerkannt. Es hat das Bauprojekt indessen
nicht unter dieser bundesrechtlichen Vorschrift geprüft, sondern lediglich unter den Regeln
von Art. 10 der Verordnung der Regierung des Kantons Graubünden vom 13. Dezember
1982 über Bewilligungen für Bauten ausserhalb der Bauzonen und über Planungszonen
(BAB). Es ist daher zunächst zu untersuchen, ob das Bauvorhaben sich innerhalb des von
Art. 24 Abs. 2 RPG abgesteckten Bewilligungsrahmens hält. Im vorliegenden Fall scheiden
ein Wiederaufbau und eine blosse Erneuerung von vornherein aus. Es kann sich somit nur
fragen, ob das Bauvorhaben unter den Begriff der teilweisen Änderung fällt. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt eine geringfügige Erweiterung als teilweise
Änderung. Es darf sich jedoch gemessen an der bestehenden Baute nur um eine Änderung
von untergeordneter Bedeutung handeln, welche die Identität der Baute in den wesentlichen
Zügen wahrt. Von der Festlegung einer quantitativen Grenze (z.B. bis zu einem Viertel, vgl.
Art. 25 der Allgemeinen Gewässerschutzverordnung in der Fassung vom 6. November
1974) hat die Rechtsprechung bis anhin abgesehen, da sich eine solche unter dem
Gesichtswinkel des Bundesrechts als zu starr erweisen könnte ( BGE 107 Ib 241 E. 2b/aa
mit Hinweisen). Doch bedeutet dies nicht, dass dem Bundesgesetzgeber die Absicht zu
unterlegen wäre, mit dem RPG eine gegenüber dem bisherigen Gewässerschutzrecht
gelockerte Regelung einzuführen. Gegenteils gehören die deutliche Trennung des
Baugebietes vom Nichtbaugebiet und alle Massnahmen, die diesem Ziele dienen, zu den
zentralen Anliegen des RPG ( Art. 1-3 RPG ). Das Bundesgericht bezeichnete die
Vergrösserung eines Restaurants um rund einen Drittel als nicht mehr geringfügige
Erweiterung ( BGE 107 Ib 242 E. 2b/bb). In einem Urteil vom 15. Juni 1983 (ZBl 85/1984,
S. 78 ff.) verneinte es die Geringfügigkeit bei einer Erweiterung des Gebäudevolumens
BGE 112 Ib 94 S. 98 von 910 m3 um rund 150 m3 und der Nutzfläche von 200 m2 um
wenigstens 73 m2. Die Vorinstanz setzt eine Erweiterungsfläche von 17 m2 in Beziehung
zur bisherigen Bruttogeschossfläche von 69 m2 und stellt fest, dass die Vergrösserung nur
24,6%, also nicht ganz einen Viertel betrage. Diese Betrachtungsweise entspricht jedoch
nicht der Rechtsprechung des Bundesgerichts, welche eine projektierte Vergrösserung nach
allen sachgerechten Kriterien zu erfassen sucht. Insbesondere sollen die realen Nutzflächen
und Rauminhalte einander gegenübergestellt werden. Unter dem Gesichtswinkel des
Bundesrechts fällt in Betracht, dass das Bauvorhaben nicht nur eine Vergrösserung des
Wohnraums im Hauptgeschoss um 17 m2 vorsieht, sondern dazu auch noch eine Terrasse
und unter dieser Terrasse einen als "Keller" bezeichneten Raum mit einer nutzbaren Fläche
von gleichfalls 17 m2. Dieser "Keller" ist indessen nach Osten ebenerdig gelegen und hat
auf dieser Seite eine Aussentüre. Auf der Südseite ist er mit einem Fenster versehen, das in
seinen Abmessungen demjenigen eines Wohnraums entspricht und mit Klappläden
verschliessbar sein wird. Dieser "Keller" wird an einen bereits bestehenden Raum von etwa
30 m2 Fläche anschliessen, der als "Keller bestehend" bezeichnet ist, aber ebenfalls nach
Osten ebenerdig liegt und dorthin eine Aussentüre und ein Fenster, nach Norden ein
weiteres Fenster normaler Grösse aufweist. Westlich anschliessend befindet sich ein
eigentlicher Keller von nochmals etwa 30 m2 Fläche, in dem sich (abgeteilt) Heizung und
Öltank befinden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts haben die Baubehörden bei
der Prüfung eines Baubewilligungsgesuches hinsichtlich der in Aussicht genommenen
Nutzung nicht nur auf die erklärten Absichten des Gesuchstellers, sondern auf die gesamten
Umstände abzustellen (nicht veröffentlichtes Urteil vom 7. Oktober 1981 i.S. Pfister, E. 2a



mit Verweisung). Das gleiche gilt bei bestehenden Bauten für die gegenwärtige Nutzung.
Für die Frage der Anrechenbarkeit bei der Bestimmung der Ausnützung ist entscheidend,
ob der fragliche Raum als Wohnraum verwendbar ist (Provisorische Richtlinien zur Orts-,
Regional- und Landesplanung des ORL-Instituts ETHZ, Blatt 514 420, 1966, Ziffer 1.1).
Vorliegend ist die Verwendbarkeit der im Altbau und im Erweiterungsprojekt nach Osten
orientierten Räume des Untergeschosses als Wohnräume zu bejahen. Bezieht man aber
diese Räume in den Flächenvergleich mit ein, so beträgt die nutzbare Fläche des
Erweiterungsbaus BGE 112 Ib 94 S. 99 rund einen Drittel derjenigen des Altbaus. Das
gleiche Verhältnis ergibt sich bei Betrachtung der Kubatur. Eine Vergrösserung um einen
Drittel kann aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 24 Abs. 2 RPG nicht
mehr als geringfügig gelten. Schon aus diesem Grund ist die Beschwerde gutzuheissen.
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